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bet* heutigen raffen HuSbreitung ber ©tarîfiromteChniî nur
mit einem gewiffcn ©rauen an bte bielen, nod) beborfieljen»
ben, lebensgefährlichen SonfMte gtoifb^en oberirbtfChem Sele»

Phon» unb ©tarfftrombetrieb beuten. („B. 3' 3 ")
Sie Baêler Regierung befthloß, bera eibßenijfftfdjett

5ß®ft= unb ©ifenbûhnbepaïiement Mitteilung babon gn
machen, baß am 1, Hpril nenerbtng? ein gu weit ge--
f p a n n t e r Selephonbraht beim SheobofSgraben ge«

riffen unb heruntergefallen fei. Ser Sraljt traf einen Arbeiter,
ber gu Boben ftürgte, gliidCtidöertneife tnbeS feinen »eitern
©(haben nahm. Set BegierungSrat bedangt bon ber D'rer»
beprbe unöergüglidjeS ©infchreiten befjuf? ïfinftiger Beratet»

bung berartiger UnglüCtSfäße, beren §ä«figfeit naChgerabe

tie ©chattenfeite beS elettrtfchen 3«itaîter§ mit erfchrectenber

Seutlichfeit geigt. Sa? ©erSaue: Unglücf unb nun baSfenige
in Sürich meifen barauf hin. baß oberirbifdje elettrifche
Seitungen tnSfünftig ban ©efefce? megen nicht gebulbet
»erben foßten.

©ûlrium'Sûîbib. Sent „Berl. Sagebl." entnehmen »ir
bte nadhftehenbe Mittheilung:

BußierS beïannte? Bâtent auf ©alciutwßarblb, na<h bem

bie beutfdjen gabrifanten arbeiten, unb bon bem unter
anbeten bie eleftro'd&emifdjen Merte in Bitterfelb eine Steens

heften, tolrb jefct beim BeithSpatentamt angefochten, unb

gwar feiten? ber SeutfChen ©olb» unb ©ilberfcheibeanftalt
in fÇranEfurt a. M. Sie betreff cube Blchtigfeit?befChwerbe
geht bon ber Behauptung au?, baß bereits in ben 40er
Sahren Möhler auf entfpredjenbe Meife ©aröib prgefteflt
hat, wobei ihm aßerbing? ber elettrifche ©trom no<h nicht

gur Verfügung fteïjen tonnte. Surdf Bußter? Bâtent aber
in feiner gang allgemeinen Raffung fei für bie ©alc'um»
©arbtbfabritation gleichfara ein Monopol erteilt worben.
Biete glauben baher, baß gnm Minbeften bie betreffenben
BaientanfprüChe fehl »efentltdj enger gegogen »erben, fo
baß bie genannte gabrifation gtemlidj unabhängig bor fish

gehen tönnte.
Sagn »irb ber „granffurter»3eitung" beftätigt, baß bie

Seutfche ®olb> unb ©iIber»©C(jeibeanftaIt thatfäßjlich bas
Bnßier=Baier;t betr. ©afc'um»©arbtb angefochten hat, »eil
bte gorberungen ,biefeS patents biel gu wettgeljenb feien.,
Sebodh bilbe bte in obiger Botig als Saft? für bas Bor»
gehen ber ©efeßfdfaft angeführte ©ntbeefung Möhler? nur
einen gang flehten Shett be? BeWei?material? ber ©efeß»

fchaft unb feineStoeg? ihre ©auptftärfe. ©in öffentlicher Ser»
min in biefer ©a<f)e merbe erft in nächfter 3<üt angeft^t
»erben.

Sie ©fhület her ©leïtriîUâtêfdjule in SßariS unter»
nehmen eine ©tubienreife in bie ©Chweig. Bereit? haben
fie bie eleftrifdjen Snftaßationen in ©enf, Saufanne, Beuen»

bürg, Boiraigne, Bern befichtfgt unb werben auCh Sangen»
thai, Harburg, Dlten, Baben, Bheinfelben, 3ürich, Derlifon,
Htih, ©Chwpg unb Sugern befudjen.

Beue ©pritoge beë elcïtrifdjett ©tromeê. SSorle^ten

Montag »nrbe in Berlin oor bem Haufe ©falfherftraße
63/64 ber fcïjwere eiferne Sectel fotoie bie Saftenglocte be?

bem Betriebe ber ©roßen Berliner ©traßenbahn bienenben

haften? ber eleftrtfdjen Seitung einige Meter ho<h in bie

Suft : gefdjleubert unb ftarf befcßäbtgt, MenfCfjen inbeffen
nidht berieht unb auCh ber Betrieb ber ©traßenbahn nicht
beeinträchtigt. Bermulltdj ift infolge ber anhaltenben lieber»
fdhläge Maffer in .ben haften' gebrungen, ba? burdj ben

eleftrifChen ©trom in? ©ieben fam. Surch bie hierbei ent»

fteßenben Mafferbampfe ift »ahtfcheinliCh bie ©jplofion her»

beigeführt, worben.

©tue neue eleïtrifthe J&eiiuorri^tuuß, bie fl<^ an»
fCheinenb gut bewahrt, befteljt, naCh einer Mitteilung be?

Snternationalen Ißatentbnreau? ©arl gr. 3îeiehelt, Bertin
NW. 6, in einem ©tab bon ©tlicium, ber in ein luftleere?
tftohr eingefChloffen unb bon einem ©trom burchftoffen

wirb, ©ilicium würbe wegen feiner grofeen Seuerbeftänbig»
feit unb feine? großen fpegififchen Miberftanbe? gewählt,
ber 13 mal fo groß ift, als ber gewöhnlicher ^ohle. —
Sie Soften ber neuen fèeigmethobe foHen fiCh auf nur etwa
20% höher fteHen, als bie bei ben heften ®a§hetgförpern.—
Sie Semperatur be? ©ilicium? beträgt 700—800® 0.

ietfiiektiel.
©in bunbegßcrifhtliiher ©ntfcßetb non ßrußer Sraß»

weite im Bauwefen. Man erfnCht un? um Hbbrutf be?

folgenben bnnbe?geriChtli(hen ©ntfdheibe? bom 19. Märg,
ben bereit? mehrere Blätter mitgeteilt haben. ©? hanbelt
fiCh um folgenben g?aö:

Hm StaChmtttag be? 8. St prit 1892, einem ©onntag,
befanb fiCh eine grau §. in UmIfen (St. Hargau) mit ihrem
fechSfährtgen Snaben bor bem §aufe threS DtaChbar? unb
fChwahte bort mit einer Befannten. Mäljrenb biefer 3ett
unb unbeachtet bon ber Mutter, rnsdjte fi^i ba? Sinb an
einem fogen. genftergericht, einer ©ruppe bon «Steinen, gu
fChaffen, bie in ber gorm eine? SreugfiocfS an ber gaffabe
be? Kaufes aufgef^i<htet unb oben bur» einen feßweren
au? ©erneut erfteßten Bogen berbunben war. Bom ^au?»
eigentümer, einem ©ementier, war blefe? genftergeriäjt im
3ahre 1878 al? eine Hrt MufterftüCf für bie auf ber ©traße
paffterenben Sßerfonen anfgefteßt unb burCh eiferne am fèau?
angebrachte Slammern noch befonber? gegen Umfaßen ge»

fiChert worben. Sa im Saufe ber 3«'t aber bie ben ©ement»

bogen haltenben Slammern fiih gelodert hatten, war 2—3
Modjen bor bem ©ingang? erwähnten Saturn bnrCh eine

im $au3 gur Miete moljnenbe grau ber Hauseigentümer
barauf anfmerffam gemacht worben, baß eine Befeftigung
ber ©teine fidh als wünf<hen?wert erweife, worauf er be»

merfte, baß fiCh biefelben fChon feit halb 15 3ahren an ber

nämltchen ©teße befinben unb noCh nie etwa? paffiert fei,
weshalb er ber ergangenen Mahnung auch feine weitere

Beachtung fdjenfte. Hl? nun ber flehte &. aber an biefem
genftergeri<ht herumfletterte, fam c? in? Manfen, ber ©ement»

bogen ftürgte herab unb brachte bem Snaben am Sopf,
namentlich an einem Huge, feßr fernere Berleßungen bei,
fobaß er einer längeren ärgtliChen Behanblung untergogen
werben mußte unb eine bleibenbe ©ntfteflung unb bauernbe

Benachteiligung feiner gufünftigen ©rwerbSfähigfeit al? golge
be? Unfaß? babontrug. ©ein Bater belangte beShalb ben

Hauseigentümer unb ©ementier H- auf Bergütung ber Heilung?»
foften unb 3ahlung einer angemeffenen ©ntfChäbigung unb
ba? Dbergeridjt be? StS. Hargau, inbem e? annahm, baß
bie Mutter be? Snaben wegen margelnber HuffiCht an bem

Unfaß ein MitoerfCSjulben treffe, berurtetlte ben Beflagten
audj gur Begahlung bon 900 gr. für HeiluugSfoften unb
3000 gr. als ©ntfChäbigung für ben bleibenben, bem Snaben
erwaChfenben BaChteil, wobei e? bemfelben für ben gaß,
al? ber ©efunbheitSguftanb fich in ber golge berfChlimmern
foßte, noCh ein SlagereCht auf weitergehenbe HnfprüChe au?»
brüCfliih borbehielt. Hl? beibe Barteien gegen biefe? Urteil
bie Hpeßation art ba? BunbeSgeriCht ergriffen, würbe unter
ßtebuftion ber ©ntfChäbigungSfumme oon 3000 gr. auf
2500 gr. unb Unterbrücfung beS BaChflagereCht? ba? an»

gefoChtene ©rfenntni? im Mefentlidien beftätigt, weit ber
©ementier H- burCh ba? Huffteßen be? mangelhaft befeftigten
genftergeriihte? bor feinem Haufe auf einem Surdjgang, gu
bem febermann 3utritt hatte, einen gefahrbrohenben 3uftanb
gefChaffen unb bemfelben troh erfolgter Marnung nidjt ab»

geholfen hatte, fo baß er burch feine fahrläffige Hanblung?»
weife in Berbinbnng mit ber Mutter be? Sinbe?, bie e? an
ber sötigen HuffiCht hatte fehlen laffen, bie UrfaChe gurrt
Unfaß be? ber Sragweite feiner Hanblnngen nicht bewußten
unb baher für biefelben unberantwortliChen Snaben ge»

worben war.
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der heutigen raschen Ausbreitung der Starkstromtechnik nur
mit einem gewissen Grauen an die vielen, noch bevorstehen-
den, lebensgefährlichen Konflikte zwischen oberirdischem Tele-
Phon- und Starkstrombetrieb denken. („N. Z. Z ")

Die Basler Regierung beschloß, dem eidgenössischen
Post- und Eisenbahndepartement Mitteilung davon zu
machen, daß am 1. April neuerdings ein zu weit ge-
spannter Telephondraht beim Theodorsgraben ge-
rissen und heruntergefallen sei. Der Draht traf einen Arbeiter,
der zu Boden stürzte, glücklicherweise indes keinen weitern
Schaden nahm. Der Regierungsrat verlangt von der Ober-
behörde unverzügliches Einschreiten behufs künftiger Vermei-
dung derartiger Unglücksfälle, deren Häufigkeit nachgerade
die Schattenfeite des elektrischen Zeitalters mit erschreckender

Deutlichkeit zeigt. Das Gersauer Unglück und nun dasjenige
in Zürich weisen darauf hin, daß oberirdische elektrische

Leitungen inskünftig von Gesetzes wegen nicht geduldet
werden sollten.

Calcium Carbid. Dem „Berl. Tagebl." entnehmen wir
die nachstehende Mittheilung:

Bulliers bekanntes Patent auf Calcium-Carbid, nach dem

die deutschen Fabrikanten arbeiten, und von dem unter
anderen die elektro-chemischen Werke in Bitterfeld eine Licenz
besitzen, wird jetzt beim Reichspatentamt angefochten, und

zwar seitens der Deutschen Gold- und Silbcrscheideanstalt
in Frankfurt a. M. Die betreffende Nichtigkeitsbeschwerde
geht von der Behauptung aus, daß bereits in den 40er
Jahren Wähler auf entsprechende Weise Carbid hergestellt
hat, wobei ihm allerdings der elektrische Strom noch nicht

zur Verfügung stehen konnte. Durch Bulliers Patent aber
in seiner ganz allgemeinen Fassung sei für die Calcmm-
Carbidfabrikation gleichsam ein Monopol erteilt worden.
Viele glauben daher, daß zum Mindesten die betreffenden
Patentansprüche jetzt wesentlich enger gezogen werden, so

daß die genannte Fabrikation ziemlich unabhängig vor sich

gehen könnte.

Dazu wird der „Frankfurker-Zeitung" bestätigt, daß die

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt thatsächlich das

Bullier-Patent betr. Calc'um-Carbid angefochten hat, weil
die Forderungen ^dieses Patents viel zu weitgehend seien..

Jedoch bilde die in obiger Notiz als Basis für das Vor-
gehen der Gesellschaft angefühlte Entdeckung Wählers nur
einen ganz kleinen Theil des Beweismaterials der Gesell-
schaft und keineswegs ihre Hauptstärke. Ein öffentlicher Ter-
min in dieser Sache werde erst in nächster Zeit angefitzt
werden.

Die Schüler der Elektrizitätsschule in Paris unter-
nehmen eine Studienreise in die Schweiz. Bereits haben
fie die elektrischen Installationen in Genf, Lausanne, Neuen-
bürg, Noiraigue, Bern besichtigt und werden auch Langen-
ihal, Aarburg, Ölten, Baden, Rheinfelden, Zürich, Oerlikon,
Arih, Schwyz und Luzern besuchen.

Neue Sprünge des elektrischen Stromes. Vorletzten
Montag wurde in Berlin vor dem Hause Skalitzerstraße
63/64 der schwere eiserne Deckel sowie die Kastenglocke des

dem Betriebe der Großen Berliner Straßenbahn dienenden
Kastens der elektrischen Leitung einige Meter hoch in die

Luft geschleudert und stark beschädigt, Menschen indessen

nicht verletzt und auch der Betrieb der Straßenbahn nicht
beeinträchtigt. Vermutlich ist infolge der anhaltenden Nieder-
schlüge Waffer in.den Kasten gedrungen, das durch den

elektrischen Strom ins Sieden kam. Druch die hierbei ent-
stehenden Wasserdämpfe ist wahrscheinlich die Explosion her-
beigeführt worden.

Eine neue elektrische Heizvorrichtung, die sich an-
scheinend gut bewährt, besteht, nach einer Mitteilung des

Internationalen Patentbureaus Carl Fr. Reichest, Berlin
6, in einem Stab von Silicium, der in ein luftleeres

Rohr eingeschlossen und von einem Strom durchflossen

wird. Silicium wurde wegen seiner großen Feuerbeständig-
k-it und seines großen spezifischen Widerstandes gewählt,
der 13 mal so groß ist, als der gewöhnlicher Kohle. —
Die Kosten der neuen Heizmethode sollen sich auf nur etwa
20°/g höher stellen, als die bei den besten Gasheizkörpern.—
Die Temperatur des Siliciums beträgt 700—800" O.

Verschiedenes.

Ein bundesgerichtlicher Entscheid von großer Trag-
weite im Bauwesen. Man ersucht uns um Abdruck des

folgenden bundesgerichtlichen Entscheides vom 19. März,
den bereits mehrere Blätter mitgeteilt haben. Es handelt
sich um folgenden Fall:

Am Nachmittag des 3. April 1892, einem Sonntag,
befand sich eine Frau H. in Umiken (Kt. Aargau) mit ihrem
sechsjährigen Knaben vor dem Hause ihres Nachbars und
schwatzte dort mit einer Bekannten. Während dieser Zeit
und unbeachtet von der Mutter, machte sich das Kind an
einem sogen. Fenstergericht, einer Gruppe von Steinen, zu
schaffen, die in der Form eines Kreuzstocks an der Fassade
des Hauses aufgeschichtet und oben durch einen schweren
aus Cement erstellten Bogen verbunden war. Vom Haus-
eigeniümer, einem Cementier, war dieses Fenstergericht im
Jahre 1878 als eine Art Musterstück für die auf der Straße
passierenden Personen aufgestellt und durch eiserne am Haus
angebrachte Klammern noch besonders gegen Umfallen ge-
sichert worden. Da im Laufe der Zeit aber die den Cement-
bogen hastenden Klammern sich gelockert hatten, war 2—3
Wochen vor dem Eingangs erwähnten Datum durch eine

im Haus zur Miete wohnende Frau der Hauseigentümer
darauf aufmerksam gemacht worden, daß eine Befestigung
der Steine sich als wünschenswert erweise, worauf er be-

merkte, daß sich dieselben schon seit bald 15 Jahren an der

nämlichen Stelle befinden und noch nie etwas passiert sei,

weshalb er der ergangenen Mahnung auch keine weitere

Beachtung schenkte. Als nun der kleine H. aber an diesem

Fenstergericht herumkletterte, kam cs ins Wanken, der Cement-
bogen stürzte herab und brachte dem Knaben am Kopf,
namentlich an einem Auge, sehr schwere Verletzungen bei,
sodaß er einer längeren ärztlichen Behandlung unterzogen
werden mußte und eine bleibende Entstellung und dauernde

Benachteiligung seiner zukünftigen Erwerbsfähigkeit als Folge
des Unfalls davontrug. Sein Vater belangte deshalb den

Hauseigentümer und Cementier H. auf Vergütung der Heilungs-
kosten und Zahlung einer angemessenen Entschädigung und
das Obergericht des Kts. Aargau, indem es annahm, daß
die Mutter des Knaben wegen mangelnder Aufsicht an dem

Unfall ein Mitverschulden treffe, verurteilte den Beklagten
auch zur Bezahlung von 900 Fr. für Heiluugskosten und
3000 Fr. als Entschädigung für den bleibenden, dem Knaben
erwachsenden Nachteil, wobei es demselben für den Fall,
als der Gesundheitszustand sich in der Folge verschlimmern
sollte, noch ein Klagerecht auf weitergehende Ansprüche aus-
drücklich vorbehielt. Als beide Parteien gegen dieses Urteil
die Apellation an das Bundesgericht ergriffen, wurde unter
Reduktion der Entschädigungssumme von 3000 Fr. auf
2500 Fr. und Unterdrückung des Nachklagerechts das an-
gefochtene Erkenntnis im Wesentlichen bestätigt, weil der
Cementier H. durch das Aufstellen des mangelhaft befestigten
Fenstergerichtes vor seinem Hause auf einem Durchgang, zu
dem jedermann Zutritt hatte, einen gefahrdrohenden Zustand
geschaffen und demselben trotz erfolgter Warnung nicht ab-
geholfen hatte, so daß er durch seine fahrlässige Handlungs-
weise in Verbindung mit der Mutter des Kindes, die es an
der nötigen Aufsicht hatte fehlen lassen, die Ursache zum
Unfall des der Tragweite seiner Handlungen nicht bewußten
und daher für dieselben unverantwortlichen Knaben ge-
worden war.
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Siefe ©ntfcheibutig Wirb titelt Berfehlen, 2lnffehen gu er=

regen, weil fie geigt, welch ein toeitgehenbeê 2Pafe bor SBor»

ficht unb Umfielt feiîenë ber ©erichte bon jebem ©tngelnen

geforbert'wirb, wenn berfelbe glaubt, für einen allfällig
entfteljenben ©chaben bie IBerantmortlichfeit bon ft<h ablehnen

gu fönnen. Ser ©ementter §, im Vertrauen auf bie fÇort=

bauer eines feit teahegu 15 Sahren beftehenben SuftanbeS,
ben er auf feinem éoben gefdjaffen, hinMUidh be ff en fid)
ïeinerlei thcguiräglichfeiten ergeben hatten, noch auch feiner
Meinung noch boraulff|en liefeen, ba baë genfiergericht
burch ein bloS gufâfiigeë SSnficfeen noch fetneëwegë ins j

3öan!en gefommen wäre, muffte eë fchwer büfeen, bafe eine

feinem fèaufe frembe, aber für ihre eigenen §anblnngen un«

berantwortliehe Sßeifönlichlett eine Saiafiroplje herbeiführte, '

an beren SBJöglfchfeit er nicht im ©ntfernteften gebacht nnb
unb beren ©intreten er irefe ergangener Mahnung als hö<hft

unwahrfcheinlteh angefthen hatte. @ë unterliegt gwar ïeinem

3®etfeï, bafe baë Sunbeëgericpt gar Slbweifung ber Slage
gelangt wäre, wenn bie erwähnte SBarnung nicht ftattgefunben
hätte, nichtëbeftoweniger ïann man fich beë ©ebanfenë nicht
erwehren, baff baë Berfchulben beë S-flagten, ber nur mit
normalen fßtögUchfeiten rechnete, gegenüber bem SSerfcfjulben
ber lutter ©, bte ihre normale 3luffi(htëpfttcht anfeer Steht

tiefe, etwa? aüp ftreng beurteilt worben unb hiefür' eher
baë ïïîitleib mit bem Opfer beë llnfaEleë al§ baë genau
abgewogene Seftreben, jeber Sßartei nur bsë ihr gefeörenbe
Skcfei P Seil werben gu loff-n, auffchlaggebenb gewefen fei.

©in eigenartiges ^aunngtüd b fchäftigte lefeifeln bie
britte ©traftammer beë Sanbgericâjteë I in Sbrltn. 8tm 15.
©epieraber borigen Sahreë waren bie Sir belter fftober unb
91'colauë auf bem 3Î ubau ©chönhanfer ISHee 168 im bierten
©teef befdjäftigt. tpiöfelich brach bie Seele burch Stober
brach burch bie bret barunier befinbiiehen Seelen ber u tern
©tocfWirle, erft im elften ©loci blieb er l egen. ©c würbe

mit fchweren äufeeren unb inneren SSerlepungen nach einem
Sranfenhaufe gebracht unb ift noch nicht wteber arbeitsfähig.
Skcolauë lam mit geringen fßerlcpungen babon, er tonnte
fich an einem Sailen beë britten ©:ocfë fefthalten unb blieb
baburch Bor weiterem ©turg bewahrt. Sie ©djutb an bem

llaglüct würbe bem ©ementfabrifanten ®arl ©garnifow unb
beffen [Sßolter Hermann Sßafel gugefchrieben. Sie gfirma
©jarnitow fertigt platten an nach bem o n i e t'f <h e n

©pftem, welche, auf ©chienen gelegt, bie Seele hüben.
Sie StnKage behauptete, baff ber gu ben platten öerwenbete

S ®ieë gu grob gewefen fei, woburdh bie Sinbelraft beë ©ementë
beeinträchtigt wuebe. Sie ©achberftänbigen belunbeten ba*

gegen im jüngften Seimine, bafe ba§ 2RatertaI etn gutes
gewefen fet. Sagegen fei baë llnglüct barauf guruefguführen,
bafe bte guerft bnnhgebrodjene Seele bereits nah bier Sagen
bon ber äSeifdfalung entblöfet wo-ben fei. Sie unteren Seilen
hätten noch nicht bte nötige SBiberfianbëtraft gehabt, weil
fie noch nicht mit einer ©:mentfchtcht übergogen waren, ©rft
wenn bieS gefchehen fei, würben fie felfenfeft. Sßaht wanbte
ein, bafe ber ben Sau leitenbe äJtaurerpolier baranf gebrängt
habe, bie Serfchalustg gu entfernen; er habe auch nicht ar
nehmen fönnen, bafe auf ber Seele fofoit gearbeitet werben
würbe. Ser ©faatëanwalt beantragte gegen ©garnttow bie

gretfprethung, g»gen $ahl bler Sltonate ©êfângntë. Ser
©erlchtähof fprach betbe Slngellagte frei, ba auch Spahl nicht
bie Serantwortmcg treffe.

Unter ber ftirma föledjanifihe Siegelei in Steffen-
hofen befieht, mtt ©ife in Siefeenhofen eine Slfttengefeß»
fchaft, welche ben Sesrleb ihrer in ber ©emeinbe Siefeen*
hofen g-legenen 3'egelet gum 3®;cfe hat. Saë ©efettfchaftë*
îapltal btftefet auë breihunberttaufenb granfen, eingeteilt in
800 Slftien à fÇr. 1000. Slreffor ber (SefeQfôaft tft £.
©traufe tn Stefeenhofen.

I Giesserei und Maschinenfabrik I
I Eapperswyl I
H " Gegründet 1834 - ^ H

I Handels- und Maschinengnss I
II in bester, sauberster Ausführung und zu billigsten Preisen. H

j Feuer- und säurebeständigen Guss. Massenartikel. I
I Säulen. Hartg^uss. I
B" Eigene Modellschreinerei mit mechanischem Betrieb. I

Prompteste iedienung. |
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Diese Entscheidung wird nicht verfehlen, Aufsehen zu er-

regen, weil sie zeigt, welch ein weitgehendes Maß vor Vor-
ficht und Umsicht seitens der Gerichte von jedem Einzelnen
gefordert wird, wenn derselbe glaubt, für einen allfällig
entstehenden Schaden die Verantwortlichkeit von sich ablehnen

zu können. Der Cementier H, im Vertrauen auf die Fort-
dauer eines seit nahezu 15 Jahren bestehenden Znstandes,
den er ans seinem Boden geschaffen, hinsichtlich dessen sich

keinerlei Unzuträglichkeiten ergeben hatten, noch auch seiner

Meinung nach voraussehen ließen, da das Fenstergericht
durch ein blos zufälliges Anstoßen noch keineswegs ins
Wanken gekommen wäre, mußte es schwer büßen, daß eine

seinem Hause fremde, aber für ihre eigenen Handlungen un-
verantwortliche Persönlichkeit eine Katastrophe herbeiführte,
an deren Möglichkeit er nicht im Entfernteste» gedacht und
und deren Eintreten er trotz ergangener Mahnung als höchst

unwahrscheinlich angesehen hatte. Es unterliegt zwar keinem

Zweifel, daß das Bundesgericht zur Abweisung der Klage
gelaugt wäre, wenn die erwähnte Warnung nicht stattgesunden
hätte, nichtsdestoweniger kann man sich des Gedankens nicht
erwehren, daß das Verschulden des B.klagten, der nur mit
normalen Möglichkeiten rechnete, gegenüber dem Verschulden
der Mutter H, die ihre normale Aufsichtspflicht außer Acht
ließ, etwas allzu streng beurteilt worden und hiesür eher
das Mitleid mit dem Opfer des Unfalles als das genau
abgewogene Bestreben, jeder Partei nur das ihr gehörende
Recht zu Teil werden zu lassen, ausschlaggebend gewesen sei.

Ein eigenartiges Bauunglück b-schäftigte letzthin die
dritte Strafkammer des Landgerichtes I in Berlin. Am 15.
September vorigen Jahres waren die Arbeiter Roder und
N'colaus auf dem N ubau Schönhaus.r Allee 163 im vierten
Stock beschäftigt. Plötzlich brach die Decke durch. Roder
brach durch die drei darunter befindlichen Decken der uckern
Stockwerke, erst im ersten Stock blieb er l egen. Er wurde

mit schweren äußeren und inneren Verletzungen nach einem
Krankenhause gebracht und ist noch nicht wieder arbeitsfähig.
N'colaus kam mit geringen Verletzungen davon, er konnte
sich an einem Balken des dritten Stocks festhalten und blieb
dadurch vor weiterem Sturz bewahrt. Die Schuld an dem

Unglück wurde dem Cementfabrikanten Karl Czarnikow und
dessen sPolier Hermann Prhl zugeschrieben. Die Firma
Czarnikow fertigt Platten an nach dem Monier'scheu
System, welche, auf Schienen gelegt, die Decke bilden.
Die Anklage behauptete, daß der zu den Platten verwendete

î Kies zu grob gewesen sei, wodurch die Bindekraft des Cements
beeinträchtigt wurde. Die Sachverständige« bekundeten da-

gegen im jüngsten Termine, daß das Matertal ein gutes
gewesen sei. Dagegen sei das Unglück darauf zurückzuführen,
daß die zuerst durchgebrochene Decke bereits nach vier Tagen
von der Verschalung entblößt wv'den sei. Die unteren Decken

hälten noch nicht die nötige Widerstandskraft gehabt, weil
sie noch nicht mit einer Cementschicht überzogen waren. Erst
wenn dies geschehen sei, würden sie felsenfest. Pahl wandte
ein, daß der den Bau leitende Maurerpolier darauf gedrängt
habe, die Verschalung zu entfernen; er habe auch nicht ar-
nehmen können, daß auf der Decke sofort gearbeitet werden
würde. Der Staatsanwalt beantragte gegen Czarnikow die

Freisprechung, g-gen Pahl vier Monate Gefängnis. Der
Gerichtshof sprach beide Angeklagte frei, da auch Pahl nicht
die Verantwortung treffe.

Unter der Firma Mechanische Ziegelei in Dietzen-
Hosen besteht, mit Sitz in Dießenhofen eine Aktiengesell-
schaft, welche den Verrieb ihrer in der Gemeinde Dießen-
Hosen g legen m Z'egclei zum Zw'cke hat. Das Gesellschafts-
kapital btsteht aus dreihunderttausend Franken, eingeteilt in
300 Aktien à F.". 1000. Direktor der Gesellschaft ist H.
Stranß in Dteßenhoferi.

I«?.ââSVAW
» (ÄSWSi-si mul MasàiiiSiiààiì I
I I
W ' 1834 - W

I ÜSllÜ8l8-Ullä Rs8eIlillLM88 I
W in bkài, biiuàîi'ài- luMliiiiii^ mill XII NIIiAàiì?rvÌ8viì. W

D 8Mà8îMi>W à àmàî.I
I Lâuà. HkitAULL. I
D Kigkne Uàffseîii'Mkî'kj mi! mkàmàm kêliià I
W PZ'GiîVpîssîs UsÄisnksmN» W


	Verschiedenes

